
Anleitung:
Interpretation von Lageplänen für Seichtstellen in der Donau



RECHTES UFER

LINKES UFER


Ausgangslage: Lagebild 
für eine Seichtstelle

linker Fahrrinnenrand

rechter Fahrrinnenrand

Tiefenrinne



Wo befindet sich zum Messdatum 
der kritische Bereich?

hellrote Werte = Fahrwassertiefen zwischen 2,00 m und 2,50 m
- zum Messdatum (im Beispiel: 18.08.2023)

- bei Regulierungsniederwasserstand (RNW 2020) 

weitere Tiefenangaben laut Tiefenschichtenskala gemäß Legende 



Wo befinden sich zum Messdatum 
die geringsten Fahrwassertiefen?

Minimale Fahrwassertiefe im gekennzeichneten

Fahrwasser (gesamte Breite) zum Messdatum

unter RNW 2020    

Minimale Fahrwassertiefe in der Tiefenrinne *

zum Messdatum unter RNW 2020

* Tiefenrinne = jener Bereich der Fahrrinne, der die erforderliche Fahrbahnbreite für einen 4er-Schubverband zu Tal aufweist, 

wobei die jeweilige Breite vom Kurvenradius abhängig ist. Begegnen und Überholen innerhalb der Tiefenrinne ist daher im 

Allgemeinen nicht möglich, gegebenenfalls ist nach Maßgabe der §§ 6.04, 6.05 und 6.10 der Wasserstraßen-Verkehrsordnung 

an geeigneter Stelle abzuwarten, bis die Fahrt durch eine Seichtstelle innerhalb der Tiefenrinne möglich ist.



Wie lassen sich die aktuellen 
Fahrwassertiefen errechnen?

Aktuelle minimale Fahrwassertiefe in der Tiefenrinne:

(1) Mindesttiefe von 25 dm (250 cm) am 18.08.2023 bezogen

auf RNW 2020* am Richtpegel** (= 155 cm)

(2) Aktueller Wasserstand am Richtpegel** = 245 cm

Differenz zu RNW 2020* = + 90 cm (245 cm – 155 cm)

(3) Aktuelle Mindest-Fahrwassertiefe in der Tiefenrinne somit:

250 cm + 90 cm = 340 cm
* Regulierungsniederwasser 2020

** hier: Pegel Wildungsmauer



(1) Die aktuelle Lage der Stromsohle und die entsprechenden Fahr-

rinnentiefen können sich von der Darstellung im Lageplan aufgrund

der zeitlichen Differenz zum Aufnahmezeitpunkt (Messdatum) unter-

scheiden. Da sich die Stromsohle in den freien Fließstrecken natur-

gemäß laufend ändert, stellen die angegebenen Wassertiefen gleich-

sam eine Momentaufnahme dar, sodass für ihre Richtigkeit zum 

Abfragezeitpunkt keine Haftung übernommen werden kann.

(2) Die im Lageplan abgebildete theoretische Fahrrinne stimmt mit dem

in der Inland ECDIS-Karte angegebenen Objekt "fairway" überein, kann

jedoch vom tatsächlichen Verlauf abweichen. Für die Begrenzung des 

Fahrwassers sind die Schifffahrtszeichen (Bojen, Tonnen, Uferzeichen)

zu beachten, die für die Navigation maßgebend sind.

Was ist bei der Navigation zu 
beachten?



(3) Für die Richtigkeit der im Lageplan dargestellten Uferlinien und des 

tatsächlichen Verlaufs der Buhnen zum Abfragezeitpunkt wird keine

Haftung übernommen. Auch hier sind die für die Navigation maßge-

benden Schifffahrtszeichen (Bojen, Tonnen, Uferzeichen) zu beachten.

(4) Die Abladetiefe eines Schiffes kann nicht der Fahrwassertiefe ent-

sprechen. Zur Abladetiefe des Schiffes muss die Einsinktiefe aufgrund

der Fahrtgeschwindigkeit (= Absunk) und das erforderliche Flottwasser

(= Sicherheitsabstand zur Flusssohle) hinzugezählt werden, um die

notwendige Fahrwassertiefe (Tiefenanspruch) zu erhalten.

Was ist bei der Navigation zu 
beachten?


